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LANDESHAUPTSTADT 
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Der Magistrat 

Herrn Dezernat für Oberbürgermeister Dr. Müller 
Stadtentwicklung und Verkehr über 

Magistrat 
und Stadtrat Prof. Dr.-Ing. Joachim Pös 
Frau 
Stadtverordnetenvorsteherin Thiels 

~1.September 2009 

... e 09-SV-63-0009 

Anfrage der Fraktion Bürgerliste Wiesbaden Nr. 161/09 vorn 04.09.2009 

Stellplätze Hundsgasse 13; schriftliche Anfrage der Fraktion Bürgerliste Wiesbaden, 
nach § 43 Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Thiels, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Müller, 


zu der Anfrage wird berichtet: 

1. 	 Welche Schritte wurden inzwischen in der Sache unternommen? 
2. 	 Wann ist damit zu rechnen, dass die Stellplätze in der vorgeschriebenen Form errich­

tet sind? 

teile ich Ihnen folgenden Sachstand mit: 

Ich hatten Ihnen mit Schreiben vom 13.05.2008 mitgeteilt, dass die Stellplätze auf dem o. a. 
Grundstück nicht wie genehmigt in der Doppelgarage und den drei Carports hergestellt sind. 
Anstelle der Doppelgarage wurde nur ein Stellplatz errichtet. 

In der Sache wurde ein bauaufsichtliches Verfahren bezüglich der veränderten Ausführung 
der PKW-Stellplätze eingeleitet. 
Hierzu wurde der benannte Bauherr im Rahmen eines Anhörungsverfahren gemäß § 28 
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) angehört. Bevor eine entsprechende 
Verfügung an die Bauherrschaft ergeht, wurde ihr Gelegenheit gegeben, sich zum genannten 
Sachverhalt zu äußern. 
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Die Bauherrschaft hat von ihrem Rückäußerungsrecht Gebrauch gemacht und mitgeteilt, 

dass das Grundstück verkauft wurde. 


Nachfolgend hat sich das Bauaufsichtsamt mit einem erneuten Anhörungsschreiben an die 

Rechtsnachfolger gewandt. 

Nach Ablauf der eingeräumten Frist zur Rückäußerung wird eine entsprechende Verfügung 

an die neuen Eigentümer ergehen. 


Das Bauaufsichtsamt wird die ordnungsgemäße Erfüllung der Stellplatzpflicht weiter verfol­

gen. 


. freundlichen Grüßen 


